
für den Kreis Usingen.
, »«Lentlich8' mal: Dienstag», Donnerstags
k■ - mit den wSchentlichenFreibeilagen

gsblatt' und . DeS Sandmanns
Sochenblatt' .

Druck und Verlag von
R. Wagner'  vuchdruckerei in Ufingen.

Schriftleit .ig: Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis: Durch die Post bezogen vterteljihrlich
1,50 Mk. (außerdem 34 Pfennige Bestellgeld.) I«
Berlage für den Monat 4b Pfg. — SiarückungSgebüh- :
Anzeigen 20 Pfg-, Reklamen 40 Pfg. die Garmond,eile.

Dienstag , den 24 . Juli 1917. 52. Jahrgangs

Dtlichrk Teil.
Bekanntmachung.

noiwal« darauf ansmerk,am gemacht;
ie« ^ llebeurlaubten und zurückgestellien Land-
Ä Aderen Arbeitskraft nicht voll au»ge>utzt ist,
o*“ den KriegSwilschaftSstellen zum werk-

,cn Eingreifen auch an den Stellen ange-V** tot werden können, wo ihre Milhiise
l<tS§ Kbbarh'ls-) erforderlich ist,_ ^ r
enjr, ^ jede männliche und meibltche Person.H» Lonbeie auch die Kriegersfrauen, zwang«,

zur landwirtschaftlichen Mitarbeit heran-
aintzk, Len werden können.
dnsL? den 20. Juli 1817

Der Königliche Landrat.
öfu!!>R 3- SS. :
n:chM Schö nseld,  Kreissekretar.

00 ir

. Ufingen, den 21. Juli 1917.
Migliche Regierung. Abteilung für Kirchen-
l ^ esen zu Wiesbaden hat hinfichtlich der

der Stadtkinder auf dem Lande folgen.
itbnet:
dort bereit« länger als 4 Wochen unter,

p Kinder sind nunmehr überall zu be.
fomeit nicht Ferien find oder soweit

Ir nicht im Wege der Einzelbeurlaubung
«Wirtschaftliche oder häusliche Arbeilen frei-
Und. Da« gleide gilt von den Siadt-
bie sich noch nicht4 Wochen dort authalten

j demnächst dort einteffen.
«Herrn Bürgermeister werden hiermit ersucht

.achführung dieser Anordnung den Herrn
Wilspektoren sofort Listen über die vorhan-

wd später auch über die noch emtreffendcn
fintfr zu übergeben.

Der Königliche Landrat.
. I - 33-:
6954II. Schönsetd.  Kreissekre'är

!Herren Bürgermeister der Kreise»._

m

Bekanntmachung.
Arund der Anordnung der Reichrstelle

ifefeite über die Zulassung von Wasser-
jfljb zur Frischerhaltung von Vollmilch
Juni 1917 in Verbindung mit den §§ 2

ibet Anordnung Der Reichrstelle für Sperse-
~ t die Zulassung von Wasserstoffsuperoxyd

Herhaltung von Magermilch vom 31.
1918 wird zur Ausführung der erstge-

Lerordnung folgende« bestimmt:
Für die Erteilung der Ermächtigung

Verwendung von Wafferstoffsuperoxyd
>l Ftlscherhaltung von Vollmilch an Mol¬
inien und zur Durchführung der Maß-

' »ehinen zur üeberwachung von Molkereien
-NI»Milchhändlern, die Vollmilch mitWaffer-
Duperoxydzusatz in den Verkehr bringen,

I M die Kommunaloerbände zuständig.
P ", den2. Juni 1917.

von Graevenitz.
Ustngcn, den 18. Juli 1917.

>vlkjjffenllicht.
Der Königliche Landrat.

o. Bezold.

Anordnung
der Reichsstelle für Speisefette

über die Zulassung
von Wasserstoffsuperoxyd zur Frisch-

erhaltung vo » Vollmilch.
Auf Grund de« § 11 der Verordnung über

die Bewirtschaftung von Milch und den Verkehr
mit Milch vom 3. Oktober 1916 (Reichr-Gesetzbl.
S . 1100) wild folgendes bestimmt:

8 1
Zur Frischerhaltung von Vollmilch darf bi«

auf weitere« Wafferstoffsuperoxydnach Maßgabe
der in der Beilage enthaltenen Anleitug verwen-
det werden.

Die Bestimmungen der Anordnung dkr Reichr¬
stelle für Speisefette über die Zulaffung von
Wafferstoffsuperoxyd zur Frischerhaliung von Mager,
milch vom 21. Dezember 1916 finden sinngemäß
Anwendung.

8 2
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin, den 1. Juni 1917.

von Graevenitz.
Ufingen, den 17. Juli 1917.

Wird veröffenllichl
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

Bestimmungen
über den Verkehr mit Honig.
Auf Grund der 88 12—15 der B ndesraiS«

Verordnung über die Verforgungsregelung vom
25. Sepiember und 4. November 1915 (Reiche-
Gesetzbl. S 607, 728) und der Bekanntmachung
vom 6. Juli 1916 (ReichL-Gesetzdl. S . 673)
sowie der 88 1—3 der BundeSratSverordnung
über die Vorralherh bung vom 2. Februar 1915
in der Faffung der Bekanntmachung vom 3. Sep
tember 1915 und 21. Oktober 1915 (Reich» Ge.
fetzblattS . 549, 684) wird folgende» bestimmt:

8 1. Beim Königlichen Landesaml für Gemüse
und Obst in Berlin W 57, Potsdamer Sn . 75
(Fernruf: Am! Nollendorf 5849) wird eine

Honigvermittlungsstelle
errichiet.

Die Honigvermittlungsstellehat diê Aufgabe,
den Verkehr mit Bienenhonig zu überwachen, An¬
gebot und Nachfrage möglichst auszugleichen und
nainentlich den Honigbedars der Kommunalveibände
usw. für Krankenanstalt.>n, Heilstätten usw. zu
sichern.

8 2. Wer Bienenhonig veräußern oder er¬
werben will, kann sich an die Honigrvermittlung«-
stelle zwecks Nachweisung von Käufern und Ver¬
käufern wenden.

8 3. Die HonigvermittlungSstellekann Be-
standierhebungen über den Bienenhonig veran¬
stalten.

§ 4 . Der Preußische StaatSkommiffar für
Volksernährung kann Höchstmengen für den Ab¬
satz, den Erwerb und den Verbrauch von Bienen¬
honig festsetzen. Ueber die von ihm bestimmte
Grenze hinaus erworbener Bienenhonig unterliegt

der Enteignung auf Grund des Hbchstpreirgefetze».
8 5. Die näheren Bestimmungen über die

Einrichtung und den Geschäftsbetrieb der Honig-
oermiltiungsstelle trifft der Preußische St âir-
kommiffar für Volksernährung.

8 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim¬
mung des 8 3 oder die vom Preußischen StaatS¬
kommiffar für Volksernährung auf Grund des
8 4 getroffenen Bestimmungen werden nach8 5
der Bekanntmachung über Vorratserhebungen
und nach8 17 der Bekanntmachung über Preis-
prüfungSstellen mit Gefängnis oder mit Geldstrafe
belegt.

8 7. Diese Bestimmungen treten am 1.
Juli 1917 in Kraft.

Berlin, den 2. 7. 1917.
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Minister des Innern.

Bekanntmachung betreffend die
Außerkurssetzung der Zweimarkstücke.

Vom 12. Juli 1917.
Der Bundesrai hat auf Grund de« 8 14

Nr. 1 des Münzgesetzes vom 1. Juni 1909
(Reichr-Gesetzbl. S . 507) und de« ß 3 des Ge¬
setze» über die Ermächligung des Bundesrat« zu
wirlschafilichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichr-Gesetzbl. S . 337) folgende Ver¬
ordnung erlaffen:

8 1
Die Zweimarkstücke sind einzuziehen. Sie

gelten vom 1. Januar 1918 ab nicht mehr als
gesetzliches Zahlungsmittel. Von diesem Zeitpunkt
ab ist außer den mit der Einlösung beauftragten
Kaffen niemand verpflichtet, diese Münzen in
Zahlung zu nehmen.

Berlin W. 9, den 5. Juli 1917.
Aus Grund des 8 9 der am 21. Juni 1917

(R .' G.-Bl. S . 546) erlassenen Bekanntmachung
des Reichskanzlers, betreffend Ausführungsbestim¬
mungen zur Verordnung über den Verkchr mit
Seifen, Seifenpulvern und anderen fetthaltigen
Waschmitteln vom 18. April 1916 (R.-G.-Bl.
S . 307), wird folgendes bestimmt:

1.
Zuständige Ortsbehörde im Sinne der 88

2, 4 und 7 der Bekanntmachung ist der Landrat '
(in Hohenzollern der Oberamtmann), in den
Stadtkreisen der Gemeindevorstand. Wer als
Gemeindevorstand anzusehen ist, bestimmen die
Gemeindeverfassungsgesetze.

2.
Diese Anordnung tritt an die Stelle der An¬

ordnung der Landeszentralbehörden vom 26. Juli
1916 — II d. 8953 M. f. H. — V. 4714 M.
d. I . — H.-M.-BI. S . 264). Die Anordnung
der Landeszentralbehördenvom 10.Januar 1917
Hb . 14797 M. f. H. — Vs . 163 M. d I . —
(H.-M.-Bl. S . 16), betreffend Regelung der
Seifenabgabe und Seifenkontrolle, bleibt in Kraft.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
I . A. : Huber.
Der Minister des Innern.
I . A. : v. Jarotzky.



8 2
Dir zum 1. Juli ly 18 werden Zweimarkstücke

bei de» Reich«, und Landerkaffen zu ihrem ge
setzliche» Werte sowohl in Zahlung genommen
al« auch gegen Reichrbanknoten, Reichkkaffeascheine
oder Darleh' Skaffenscheine umgetauscht.

8 3
Die Verpflichiung zur Annahme und zum

Umtausch(§ 2) findel aus durchlöchrite und ander»
al- durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte
verringer'e sowie auf verfälschte Münzstücke keine
Anwendung

8 4
Der Reichrkanzler wird ermächiigl, Anr-

nahmen zu gestatten.
8 5

Auf die in Form von Denkmünzen» prägten
Zweimarkstücke finden die SÖorf riften dieser Ver¬
ordnung keine Anwendung.

Berlin, den 12. Juli 1817.
Der Reichskanzler

I V.:
Graf von Roedern.

Bekanntmachung
der Reichsbekleidungsstelle, betreffend Aenderung
der Ausführung« - Bestimmungen über getragene

Kleidung, Wäsche und Schuhwaren
vom 23. Dezember 1916

(Reichsanzeiger Nr. 302 vom 7. Juli 1917.)
Auf Grund der 88 2 und 5 der Bekannt-

machung des Reichskanzlers über den Verkehr mit
getragenen Kleidungs- und Wäschestücken und ge¬
tragenen Schuhwaren vom 23. Dezember 1916
(ReichsgesetzblattS . 1427) werden die Ausfüh¬
rungs - Bestimmungen der Reichsbekleidungsstelle
über getragene Kleidung. Wäsche und Schuhwaren
vom 23. Dezember 1916 (Reichsanzeiger Nr. 302),
wie folgt geändert:

1.
Der § 13 erhält folgende Faffung:

Die Kommunalverbände haben am
1. jedes Monats eine buchmäßige Be¬
standsaufnahmesämtlicher bei ihnen vor¬
handener Kleidungs- und Wäschestücke
sowie Schuhwaren zu machen und spä¬
testens am fünften Tage nach diesem
Termin der statistischen Abteilung(F)
der Reichsbekleidungsstelle auf besonderen,
von der Reichsbekleidungsstelle vorgeschrie¬
benen Meldebogen eine Anzeige zu er¬
statten, die den Anfangsbestand, die Zu-
und Abgänge und den Endbestand des
abgelaufenen Monats enthält.

Die erste Bestandsaufnahme hat am
1. August 1917 zu erfolgen.

Die vorgeschriebenen Bestandsmelde¬
bogen sind von der statistischen Abteilung
(F) der Reichsbekleidungsstelle gegen Ent¬
gelt zu beziehen.

2.
Der bisherige Absatz2 des 8 16 wird durch

folgende Bestimmung ersetzt:
Jeder Kommunalverband oder Wirt¬

schaftsbezirk(8 2) ist berechtigt, die Ab¬
gabe getragener Kleidung, Wäsche und
Schuhwaren auf die Personen zu be¬
schränken, die in seinem Bezirk ihren
Wohnsitz oder Aufenthaltsort haben.

3.
Dem 8 16 wird als Absatz3 folgende Vor¬

schrift angefügt:
Kein Kommunalverband oder Wirt¬

schaftsbezirk darf im Bezirke eines anderen
Kommunalverbandes oder Wirtschaftsbe¬
zirkes ohne dessen vorherige Einwilligung
getragene Kleidung, Wäsche und Schuh¬
waren erwerben oder zur Ablieferung
solcher Gegenstände auffordern.

4.
Diese Bekanntmachung tritt am 15. Juli

1917 in Kraft.
Berlin, den 7. Juli 1917.

Reichsbekleidungsstelle
Geheimer Rat Or . Beutler

Reichskommiffar frr bürgerliche Kleidung.

Verordnung über den
Verkehr mit Heu aus der Ernte 1917.

Vom 12. Juli 1917.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaß¬

nahmen zur Sicherung der Volksernährung vom
22. Mai 1916 (Reichk-Gesetzblatt Seite 401)
wird verordnet:

8 1-
Für das Heer sind insgesamt 1200000  Tonnen

Wiesen und Kleeheu aus der Ernte 1917, und
zwar 500000 Tonnen sofort, der Rest bis läng¬
stens 1. Februar 1918 sicherzustellen und zu den
im 8 2 genannten Zeitpunkten abzuliefern.

8 2.
Es müffen abgeliefert sein:

bis zum 31. August 1917 200000 Tonnen
1 tt 30. September 1917 100000 „
tt tt 31. Oktober 1917 100000
tt tt 30. November 1917 100000 tt
„ tt 31. Dezember 1917 100000 tt

n tt 31. Januar 1918 100000 „
tt tt 28. Februar 1918 100000 tt

tt tt 31. März 1918 100000 tt
„ tt 30. April 1918 100000
// tt 31. Mai 1918 100000
tt tt 30. Juni 1918 50000 tt
tt tt 31. Juli 1918 50000 tt

zusammen 1200000 Tonnen
8 3.

Die zu liefernden Mengen werden vom Prä¬
sidenten des KriegsernährungSamts auf die einzel¬
nen Bundesstaaten und Elsaß-Lothringen unter
Zugrundelegung des Ergebniffes der im Juni
1917 vorgenommenen Ernteflächenerhebung und
der Ernteermittlung für 1917 sowie unter Be¬
rücksichtigung der bei der Viehzählung am 1.
Dezember 1917 festgestellten Kopfzahl von Groß¬
vieh (Pferden und Rindvieh) verteilt.

Die Unterverteilungauf die Lieferungsverbände
innerhalb der Bundesstaaten und Elsaß-Loth¬
ringens erfolgt durch die Landeszentralbehörden.
Von der Heeresverwaltung freihändig angekauftes
Heu der Ernte 1917 ist auf das Lieferungssoll
in Anrechnung zu bringe«.

8 4.
Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Liefe¬

rung und  die Ablieferung der stchergestellten Vor
rä>e an die Heeresverwaltung ovliegk den nach8
17 de» Gesetzes über die Kriegsleistungen vom
13. Juni 1873 (ReichstGesetzbl. S . 129) ge-
bildeienL eferungsverbänden. Die Lieferungsver¬
bände können fich zur Beschaffung der von ihnen
gefordenen Leistungen der Vermittlung der Ge¬
meinden bedienen Die Vorschriften in den 88 6
und 7 des genannten Gesetzes finden dabei mit
foigenver Maßgabe entsprechende Anwendung:

1. Bei freihändigem Ankauf durch den Liefe
rungsverband oter die Gemeinde darf die
Vergüiung für die Tonne nichl übersteig-n:
a) bei Heu von Kleeorl.n (Luze ne, Espar¬

sette, Roiklee, Gelbklee, Weißklee usw)
von mindestens mittlerer Art und Güie
180 Mark.

b) bei Wiesen- und Feldheu(Gemisch von
Süßgräser. Klecarien und Futterkräutern)
von mindesten« mittlerer Art und Güte
160 Mark
Für gepreßieS Heu erhöht sich der Preis

um 7 Mail für  die Tonne.
Für Ware von minderer Art und Güte

ist ein enlsprechend niedrigerer Preis zu
zahlen.

2. Im Falle verspäteter Lieferung oder zwang«,
weise herbejgesühcter Leistung find die nach
Nr. 1 zu b.rechnenden Vergütungen um je
10 Mark für du- Tonne herabzusetzen.

3. Die in Nr. 1 und 2 bezeichnet«» Höchstpreise
schließen die Kosten der Beförderung bis
zur nächsten Verladestelle sowie die Kosten
d s Einladen» daselbst ein.

4. Der Lieferungsoerband oder die Gemeinde
erhält für Lermitilimg und sonstige Un¬
kosten eine Vergütung, die 8 Mark für die
Tonne nicht übersteigen darf.

Bei Weigerung oder Säumnr« de« Licferungs-
verbande« ooer der Gemeinde ist die von der
Lanverzentralbehörde bestimmte Behörde berechtigt,
die Leistung zwangsweise herbeizusühien.

8 5
Beim Verkaufe de« nicht nach 88 1, 2 abzu-

liefernden Heues durch den Erzeuger dürfen die
im 8 4 Abs. 1 Nr. 1 bestimmter Preise nicht
überschritten werden.

Die Preise g.llen für Barzahlung bei Empfang.
Wird der Preis gestundet, so dürfen bis zu 2

vom yunocil ^ ayreszrnstn über
hinzugeschlagen werden. Die Preists
Beförderungskosten ein. die der « erfn•
liefe übernommen hat. Der Verkä^
jeden Fall di- Kosten der Befördert.
Verladestelle de« Orte«, von dem
der Bahn oder zu Waffer ocifanbt
die Kosten de« Einladen« daselbst zu

Beim Umsatz durch den Handel
Preisen insgesamt höchsten« 'M

für die Tonne lose verladener tz..
für die Tonne gebundenes ok.. 8
Heu 5 Mark ^ S-i f

zugeschlagen werden. Dieser Zusch,,
Kommisstons-, Vermittlung«- und ähl,'
büferen sowie alle Arten von Aufwendig
aber die Auslagen für die Fracht eins2
durch Zusammenstellung kleinerer Liest, V
Sammelladungen nachweislich entstand'
frachikosten.

8 6
Die Preise im 8 5 gelten »ich, -

Kleinverkauf. Al« Kieinverkauf J
unmittelbar an den Verbraucher in fflZj
nicht mehr als täglich insgesamt 15 Dop.?
wenn zur Beförderung de« Heue« bst
brauchsort weder die Eistichahn nochh. ,
weg benutzt wird. ^

8 7
Der Prästdenl de» KriegsernähruW^

läßt die Bestimmungen zur Aursühm,
Verordnung. Er regelt insbesondere di- 1
Verteilung der bi« zur Ermittlung Des bJ
Ermcertrags abzaliefernden Mengen aus dst«
floaten und Elsaß Lothringen. "

Er kann von den Vorschriften dieser Ai,
Ausnahmen zulaffen und andere Preist8 8

Die LandeSzentralbehörden treffen die|
Uchen Anordnungen über die Aufbewodr,
zu liefernden Mengen; ste können die Ms
fallende» Teilmengen im Wege de« sieh
Ankauf« aufbringen; ferner können siez
Gebiet oder Teile ihre« Gebiet« ms
stimmunaen über die Regelung de« Verb
Heu treffen. niedrigere Höchstpreise fM
für den Kleinverkauf die Bestimmung im jj
schränken oder außer Kraft setzen.

Beschränkungen de« Verkehr« mit h
nur di« zur Sicherstellung der in 88 1 bi«
stimmen Mengen zulässtg; sie verlieren s«
mit dem 1. Februar 1918 ihre Güliigstit

8 s
Die in dieser Verordnung oder ans

dieser Verordnung sestgesetzi.n Preise Rnb
preise im Sinne de» Gesetzes, beftiffenb
preise, vom 4 August 1914 in derW
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1911s!,
Gesetzbl. S . 513 in Verbindung mit sti
kanntmachungen vom 21. Januar 1915 (r
Gesetzbl. S . 25), vom 23. Seplemdti
(Reichs-Gesetzbl. S . 603 und vom 23.
1916 (Reich».Gesetzbl. S 183).

8 io
Wer den auf Grund de» 8 8 erlchm

ordnungen zuwiderhandelt. wird mit Mi#
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bii j(
tausend Mark oder mit einer dieser Swi
straft. Neben der Strafe kann auf8
der Vorräte erkannt werden, auf die sich
bare Handlung bezieht, ohne Unterschied,
dem Täter gehören oder nicht.

8 1!
Diese Verordnung tritt mit demA

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 12. Juli 1917.

Der Stellvertreter des Reich«!
Dr. Helfferich.

Frankfurt(Main), den 10. 7. 1917.
XVIII. Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkomm«
Abt. HW, Tgb.-Nr. 13712/3832

Betr. : Schweigepflicht der Hilfsr
Pflichtige» usw

Verordnung. ,
-Aus  Grund de« § 9b de« Gesetz-«^

Belagerungszustand vom 4 Juni l85lJj
Faffung des Reichsgesetzes vom H- *
1915 bestimme ich in Erweiterung der Ae«



I l7_ Illb Nr.8017/2448-
, i Erstellten Korpsbezirk und — im
<itu”ii dem Gouverneur— auch für

bet Festung Mainz:
|M ,1W § 1

fei Zioilbehöiden auf Grund des
oder freiwillig ehrenamtlich oder

- beschäftigten Zivilpersonen fft «»

fanbcrn

4-H5
Jbft

Pxisonen über Ärt und Ge«en»
>2' ia jeit bei der Behörde oder über

- - Arund dieser Tätigkeit bekannt ge-
J“rA,n Mitteilungen zu machen, wenn
i »ur Geheimhaltung aus der Natur

W‘ *„„5 einer besonderen Weisung der

8 2
-.„hot bleibt auch nach der Beendrgung
.hjltMe» bei der Behö be bestehen.

.b-ndlungen. sowie Aufforderung oder
. Zuwiderhandlungen werden, soweit

den Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe
mit Gefängnis bi» zu einem Jahr,

mildernder Umstände mit Haft,ß!N 1500 Mk. bestraft.i„i. bis zu
»,«d Kommandierende General:
V Riedel.

Generalleut nant.__

MmMer M.

Der Krieg.
|ro | e* Hauptquartier.  22 . Juli.

4er Kriegsschuutzlktz:
Miuppe Kronprinz Rupprecht.
Mlätigkeit des Feindes war gestern
I in den Vortagen und nur in einzelnen

Der flandrischen Schlachifroni stark,
heute allgemein wieder gesteigert.

Ipis dauert lebhaftes Feuer von La
,il bis südlich von Lene an.
«ergruppe Deutscher Kronprinz
Din des Rainer warenb i Braye und
^üche in die französtfchen Stellungen
Mg . Bewährte westfältsche und und
Kampftruppen Hollen dort bei 6t-

unb Berbefferung der eigenen Linie
(gefangene aus den feindlichen Gräben
Lgg heftige Gegenstöße ad.

Heeresgruppe Herzog Älbrecht.
Mgrgesechle im Sundgan brachten Ge-
(Wngenen und Beute.
Wer Kriegsschauplatz

A! nt GeneralfelvmarschallsPrinz Leopold
^^ von Bayern.
5 Dppe des Genneralobersten von Boehm-

, Ermollr:
23: m 19. Juli begonnene Gegenangriff in

' «i hol sich zu einem großen Erfolg der
imd verbündeten Waffen ausgewachsen.

In,,, Mptteil der russischenU . Armee ist
ÄB ». Trotz schlechtester Wegeveehälimsie vrin-
i, ., , iibraven Truppen unermüdlich vorwärts.
5!tL Merbitterten Kämpfen haben ste die stch

um stellenden russischen Kräfte überall ge-
h,i, Tie Gegend westlich von Tarnopol und
id. lb i>Brzezauy—Tarnopol ist an mchere»

Mich!.
Lizezany beginnt nunmehr auch die rus-

W limre unter dem sich verstärkenden Druck
Kmke zu weiche».
Sksanginkii' und Beutezahl ist grah. In

^ fielen reiche Vorräte an Verpflegung,
»ls und Kriegsgerät in unsere Hand.
it

t ■ »ppe der Generalobersten von Woyrsch
' i eaalampf an der Schtschara und serwetsch
«M Der Nordflügel ist in den bei der
ja Ppipe der Generalobersten von Eichhorn
M ^ impfen beteiligt. Zwischen Krewo
l griffen die Russen nach lagelanger

^Eeriewirkung seit gestern Abend mit
Men an. Ihr Ansturm brach an der
Aschen verlustreich zusammen. Nach un.
^t find heule Morgen dort neue Kämpfe

- bis zum Narocz-See sowie zwischen
Tee und Dünaburg hat die gesteigerte

Feuerlätigkeit angebalten. Mehrfach wurden ruf.
fische Erkundungsstöße zum Scheitern gebracht.

Front de» Generaloberst Erzherzog Josef
Außer lebhaftem Feuer in den Nordkarpathen

und erfolgreichen Borfeldgesechlea zwischen Casinu-
und Sustta-Tal auch bei der

Heeresgruppe des Generalfelvmarschalls
von Mackensen

noch keine größeren Kampfhandlungen.
Mazedonische Front

Die Lage ist unverändert.
Der Erste Generalquartiermeister.

Ludendorff.
— Die russische Nied erläge. (Privat-

telegramm der„Frankfurter Zeitung" . Russischer
Bericht  vom 20. Juli : Am 19. Juli war
den ganzen Tag über Geschützfeuer in der Gegend
von Wilna. Nach eine-: starken artilleristischen
Vorbereitung griffen die Feinde zu wiederholten
Malen unsere Stellungen an der Front Peniaka—
Harbuzow, 30 Werft südlich von Brody an. Zu¬
nächst wurden alle diese Angriffe abgeschlagen.
Um zehn Uhr verließ dar 607. Regiment Milynow
da« im Sektor Batkow Monokow liegt, auf eigene
Faust seine Verschanzungen and ging zurück.
Dies brachte die benachbarten Truppen dazu, eben¬
falls zurückzugehen und gab dem Feind Gelegenheit,
feine Erfolge auSzudehnen. Unsere Ni Verlage
wird dadurch, erklärt, daß unter dem Einfluß der
maximalistischen Bewegung viele Truppen, *Dte den
Befehl erhalten hatten, den angegriffenen Truppen
zu helfen, Lersamntlungen abhielten, und daß ste
diskulierlen. anstatt die Befehle auszuführen. Ver¬
schiedene Regimenter weigerten sich, den Befehlen
der Offiziere zu gehorchen und verließen unter
dem Druck des Feindes ihre Slellungen. Ver¬
geblich spornten die Anführer und die Ausschüsse
diese Truppen an, den Befehlen zu gehorchen.
Oestlich Brzezany und südlich von Schibalm er¬
oberten die Oesterreicher und Deutschen nach wieder¬
holten Angriffen einen Teil unserer ersten Linien-
schanzen. Der Versuch de« Feinve», uns im
Süden von Brzezany anzugreisen, wurde vereitelt.
Westlich von Halisch räumten unsere Truppen
das Dorf Bludwiki, worauf der Feind das Dorf
besetzte. Ein Versuch, das Dorf wieder zu er¬
obern, mißglückte._ _ _
Male u«d prsviuzielle Nachrichten.

* Unnötige Besorgnis.  Amtlich wird
mitgeteilt: Wie im vergangenen Jahre, so ist auch
in diesem wiederum das Gerücht aufgetauchl, daß
unsere Gegner in den Sommermonaten Flieger
angriffe größten Umfange» gegen alle Teile Deutsch¬
lands unternehmen würden, um da» reisende Ge¬
treide auf dem Felde durch Brandbomben zu ver¬
nichten. Da» Gcrüchl stammt nachgewiesenermaßen
au» dem Lager unserer Feinde und hat einzig den
Zw- ' im deutschen Volke Beunruhigung zu erregen.
Zu einer solchen Beunruhignng liegt nicht der
geringste Grund vor; es ist unmöglich, reffende
Getreidefelder durch Bomben oder ähnliche Brand¬
mittel vom Flugzeug aus in Brand zu setzen.
Wr könnten nur wünschen, daß unsere Gegner
zu solchen ausfichtslosen Versuchen schritten, sie
würvcn schwere Einbuße an Flugzeugen dabei er¬
leiden. ohne unserer Brmfrucht auf dem Felde
Schaden zufügen zu können.

)!( Wthrheim . 23. Juli . Schütz« Joh.
Schmitz in einer Maschinengewehr-Kompagnst im
Westen erhielt da» „Eiserne Kreuz".

§ Grävenwiesbach . 23. Juli . Landwehr-
mgnn Otto Haag  von hier erhielt dar „Eiserne

* Niederems , 21. Juli. Vor Ser Prüf¬
ungskommission des Schneiderhandwerks in Usingen
legten am 16. d. M>». die Lehrlinge Heinrich
Merz  und Rudolf Ott von hier ihre Gesellen¬
prüfung mit „gut" ab Lehrmeister war Herr
Schneidermeister und Gemeindeschöffe Kreusel
hurseibst.

— Frankfurt » 20. Juli . Ein Alter von
hundert Jahren in einer Großstadt zu erleben,
gehört zu den größten Seltenheiten. Da» Glück,
dieses biblische Alter zu erreichen, war dem gestern
verstorbenen Fräulein Ka!Hanna Rumps b schieden,
die in dem Hause Eiserne Hand 18 wohnte.

- Frankfurt a . M , 21. Juli . Die
Laudwinschastliche Zentral- Darlehnskaffe für

Deutschland, Filiale Frankfurt a. M, (Raiffeisen¬
bank) errichtet im Anschluß an ihr Lagerhaus in
Camberg in Nassau eine größere Trockenanlage
um laudwirtschafiliche und gärtnerische Erzeugnisse
für menschliche und tierischeE'nähruirg zu sichern.
Gegebenen Falles werden dieser Anlage w itere
Einrichtungen an anderen Plätzen de» Bezirke»
folgen.

— Oberursel , 21. Juli. Di? Stadt er¬
warb im Wege der Zwangsversteigerung das
Hofgut von Best für 45000 Mk. Sie richtet in
den Gebäuden ein Schlachthaus für städtische
Regieschlachtungen und Unterkunftsräumefür die
städtische Fuhrparksverwaltung ein.

— Hanau , 21. Juli. Nachdem da»Schwur¬
gericht am 13. März d. Js . die wegen Ermor¬
dung de» Kgl. Försters Romanus au« Riesig an-
geklagten drei Zigeunerbrüder Hermann, Wilhelm
und Emst Ebender zum Tode verurteilt und da»
Reichrgeriht diese« Urteil bestätigt hat. find von
den drei Verteidigern Gnadengesuche an den
Landerherrn eingereicht worden.

Vermischte Nachrichten.

WTB Berlin,  20 . Juli. Das KriegS-
ernährungsamt gibt bekannt: Mitte August 1917
wird die allgemeine Kopfralion an Mehl für die
Versorgungsberechligten von 170 Gramm auf
220 Gramm täglich erhöht. (Vor dem 15. April
1917 betrug die allgemeine Kopfralion 300 Gramm,
während weitere 20 Gramm in Streckmitteln, so¬
weit solch? zur Verfügung standen, gegeben wurden.)
Den Wochentag des Eintritt» der Veränderung
bestimmen dir Kommunen entsprechend, ihrer Ver-
sorgungSwoche. Von demselben Zeitpunkt ab kommt
die seit Milte April 1917 gewährte verbilligte
Fleischzuiagc wieder in Fortfall. Für die Be¬
messung der Schwer- und Schwerstardeiterzulagen
und des Mehlersatzes für fehlende Kartoffeln bleiben
die zur Zeit bestehenden Bedingungen unverändert.
Anfang» Oktober ist auf Grund der bi» dahin
vorzunehmenden Erntejchätzung und Viehzählung
die zu verteilende Kopsmenge an Mehl, Fleisch und
Kartoffeln erneut festzusetzen. Die den Getreide-
selbstveZorger» zustehenve Menge an Brotgetreide
ist dulch Beschluß der Bunderrais vom 1. August
ab auf den bis zum 15. April in Geltung ge-
wesenen Satz von 9 Kilogramm monatlich wieder
erhöht worden.

— Haine  bei Fr^nkenberg, 18. Juli. Nichts
ist mehr sicher vor Diebrfingernl Um in die
Speisekammern eine» hiesigen Landwirts zu ge¬
langen, durchbrach.u Dieb- nachlr von der Scheune
aus die Brandmauer und räumten unter den
Schinken, Speckseiten und Würsten de« bi» dahin
glücklichen Besitzers gräßlich auf.

— Altenbeken.  Im benachbarten Hohen-
breden starben an Vergifiungserscheinungen inner¬
halb weniger Tage vier Kinder de» zurzeit im
Felde stehenden Schuhmachermersters Jostph
Wewer. Die Ehefrau liegt mir noch drei Kindern
im Krankenhaus schwer darnieder. An dem Auf¬
kommen der schwer Erkrankten wird gezweffelt.
Die Ursache der Lergrfiung wird auf den Genuß
verdorbener Margarine zurückgesührt.

— Hamburg,  20 . Juli . Sin gut ge-
kleideter Herr, der bei einem Obsthändler seinen
Einkauf mit einem falschen Fünszigmarkschein be¬
zahlte, wurde auf Veranlassung oeS Händlers
verhaftet. ES stellte sich heraus, daß er der bei
einer hiesigen Werft angestellte Techniker Fritz
Müller ist, der in seiner Wohnung Fünfzig- und
Hundertmarkscheine aus litographischem Wege
herstellte. Dem betreffenden Obsthändler war erst
vor einigen Tagen ein falscher Hunderter in die
Hand gespielt worden.

* Ein neuer Taunushöhenweg.  In
einer in Bad Homburg kürzlich abgehaltenen
Sitzung der Vorstände der verfliedenen Taunus¬
klubs wurde die Richtung für einen neuen Tau-
nurhöhenweg festqelegt. Er soll von Butzbach nach
dem Feldberg führen und von den Taunusorten
durch Seitenwege zu erreichen sein, die neu an¬
gelegt werden. Gute Bezeichnung und Schilder
sollen den Weg leicht auffindbar machen. Die
Arbeiten werden bald in Angriff genommen.



Todesanzeige.

21m 16. Juli ba Js . fand den Heldentod beim Richten seines Geschützes

Obergesreiler uncl Gosichützfübrer

Emil vit ;el»

Für die Oelfabrik zu
nehme ich

Oslsaat alle»
fleflett Etlaubnisschi-in an.

® « ®rg sie-
_GrSvenwiej8!

Inhaber des Eisernen Kreujes z.  Kl.
Maurer aus Hnspach im Taunus.

- — — — -

11  Warnung,,
Urnp  hiermit * ♦;

6i!Kii pflichtgeireuen, unerschrockenen Soldaten, einen guten Kameraden, einen
ausgezeichneten Menschen, der seit Beginn der Feldzuges ununterbrochen unter uns ge»
standen hat, hoben wir verloren.

Warne  hiermit jedermann m/'

Hermann Ustnger etwas JjjjLborgen, da ich für nichts hafte. -
A* ltfinger , Wegewärter, Ober,̂ Z

Im Namen der Batterie:
lÜ- bl.

Oberleutnantd. R. u. Botierieführer:

Im feld, den 17. 7. 17.

Wtigkr Kimj
.im Ausfahren von Milch für Tour
gesucht. Näheres im Kreisblatl-Verlag

Tüchtiges Mädch«
für Haus- und Feldarbeit sofort mfu*,
im KreiSblatt-Verlag.

(Soll dem Allmächtigen hat e« gefallen, heute Vormittag4 Uhr

Ko« Im  Kriiihntt, grb. Krendkl,
Jiijtlaufen: L^ÜTSt?
r>”ir

b*e eroiflfeit abjmufcn. Sie starb nach längerem Leiden, gestärkt durch die hl.
Sterbesakramente ihrer Kirche, im 78. Lebensjahre. Die Beerdigung findet statt:
^ " n den 24. b. Mir , vormittag» 8 Uhr, vorher ist das Seelen-Amt fürdie Verstorbene.

prima Pferd

Im Namen der trauernden Angehörigen:
Kckvoester-Cberin der Kstb. ä»l̂ >wesiernbauser.

geeignet für Landwirt, ui verkaufe»,
durch die Redaktion des Kreisblatter.

Usingen , den 22 Juli 1917. Zopfausstellui

D')er  Kriegsausschuß für Oel und Fette in Berlin fordert im Jntereffe unserer Fettge.
winnung zur Vergröberung des Oelfaatenanbaues auf. Die für die jetzige Ernte

gültigen Preise von Mk. 70.— für 100 kg RapS und Mk. 66.— für 100 kg Rübsen sollen für
die Ernte des Jahres 1«18 noch weiter erhöht werden, ebenso ist eine Erhöhung der Oelkuchenrück«
lieferung in Aurstchr genommen. Der Bezug von Ammoniak mit 80 kg auf de» ha wird soweit
bie Bestände reichen, vermittelt. - Die Bezugsscheine für. Ammoniak werd.n durch die Unterzeichneten
Kommisfionäre ausgestellt.

Hoffriseur Kesselschlä
Bad Homburg. Lon

Zöpfe von Mk. 5.- i
Anfertigung und Ausbessern säm

Haararbeitem

Zentral Ein- ». Verl.
für den Regiernagslieairi

S. m. I. H.
Wiesbaden.

LandwirtacMliche
Zentral-Darlekaskasse für

Dentschlaad
Filiale Frankierta. Main

Frankiert.

Ansgekämmtes Haar wird in Zal
genommen.

Haar-Beobachtung und Beha
bei Haarausfall , Haarspalte und1

Stellen . ÜB»

Landwirtschaftliche Augebch. »si
Md

Alle Eilhkl«unb Miniirii
lind kfrfilttpaljint!

Bürgermeistereien, Forst- und Schul-Verwal-
luugen werden gebeten, auf die lohnende Sam¬
meltätigkeit im allgemeinen Interesse hinzuweisen.

Zur Organisation und Abnahme sucht geeianete
Mitarbeiter

F. Sachse,
Andernach a . Hli.

Bevollmächtigter
der Bezugsvereinigung deutscher Landwirte.

veWsscheine
kör Meb-, Mrk- u. Strick-

wartn
vorrätig in

R . Wagners » uchdruckerei.

Unter dieser Ueberschrift werden8«..
von Landwirten des Kreises Ufingen
mal gebührenfrei  Qufgcnoimei.
Wortlaut dieser Anzeigen taug
schriftlich  bei uns eingereicht
Jede weitere Aufnahme der lanN-l
«ebote berechnen wir zu dem übliche»Zt
preise. Diese Beträge erbitten miri
— der Einfachheit wegen— i«

Ziegen-Mutterlamw
weiß, 8 Wochen alt, zu verkaufen.
Kreisblatt-Verlag.

m
iji

Mädchen
kür Haus- und Gartenarbeit gesucht.

E. Polster.

__ 18 Monate alter Zucht!»
Simmentaler Rasse, stark gewachsen, i>
2) Näheres in der ~ '

Kr1 Köchin
für Mitte August gesucht. Mbercs bei Frau.
Dr. Rumps, z Zl. Neuweilnau(„Zur schönen.
Aussicht"). ° ™{*b

Küchenmädchen
Reinen Senfsamen

verkauf! Heiur . Schimpf , Od-

sofort gesucht gegen hohen Lohn. ( i
Anstaltsverwaltuag « öppern 1. T.

Glucke mit 7 Kücken
zu verkaufen. Ph . Moses , tzmi»

Bringt euer Sold zur BeickskankI
Etwa 25  Zentner Rogge«!>

zu verkaufen. Nähere« durch
3) Gastwirt Gart Ernst , Brandol
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